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fen will. Es wire daher wiinschenswert, dass das OKK diese Angelegenheit fiir simtliche For-
mationen verbindlich regeln wiirde, Diese Massnahme wiirde nicht nur von allen Platzkom-
mando-Rechnungsfiithrern, sondern auch von vielen hellgriinen Funkrtioniren unserer Armee
begriisst, und ich danke den zustindigen Herren vom OKK fiir die freundliche Entgegennahme
dieses Postulates. Ich freue mich, wenn alle Kameraden, die diese Zeilen lesen, in Zukunft
wissen, dass das Platzkommando nicht eine ganze Tagesportion verlangt, um die Finanzen der
Truppen zu schropfen, sondern um Thnen nach der Verwertung der letzten, vermeintlich iiber-
schiissigen Portionen und nach Abschluss der Buchhaltung, nicht mit einer Belastungsanzeige
unliebsame Uberraschungen bereiten zu miissen. Ich danke Ihnen, wenn Sie das entsprechende
Verstindnis aufbringen zur erspriesslichen Zusammenarbeit zwischen Thnen und dem Platz-

kommando. . o
Four. Hiirlimann

zugeteilter Rechnungsfithrer, AMP Hinwil

Das OKK teilt hiezu folgendes mit: «Gemiss WAQO Ziffer 367 /f hat der mit der Leitung der
Mobilmachung / Demobilmachung beauftragte Platz- bezichungsweise Truppenkommandant u. a.
auch fiir die Unterkunft und Verpflegung der Fassungs- und Abgabe-Detachemente fiir Motor-
fahrzeuge zu sorgen. Die Besoldung der Wehrminner der Motfz.-Abgabe-Dert. ist in der WAO
Ziffer 483 /¢ (Vfg. EMD vom 6. August 1958 MA 58/ 83) geregelt.

Je nach dem Stand der Arbeiten und dem Wohnort der Wehrmianner entscheider der zustindige
Kdt. des AMP /Depots ob die Entlassung am Freitagabend oder am Samstag erfolgt. Es ist
deshalb richtig, wenn die Truppenrechnungsfithrer dem Kdt. des Motfz.-Abgabe-Det. einen Gut-
schein fir 7 Tagesportion pro Mann zuhanden des Pl. Kdo.Rf. mitgeben. Das ist eine klare
Regelung, die jegliche nachtrigliche telephonische Absprache zwischen den verschiedenen
Rechnungsfithrern eriibrigt, so dass die Truppenrechnungsfithrer ihre Buchhaltungen rechtzeitig
abschliessen konnen. Die Truppenrechnungsfithrer konnen sich trotzdem noch 4/5 Tagespor-
tionen gutschreiben, fiir nicht abgegebene Mahlzeiten vom Samstagmittag und -abend des Ent-
lassungstages.»

Militarische Beférderungen

Gemdss Verfigung des Eidgendssischen Militérdepartements wurden beférdert:

Versorgungstruppen

zum Hauptmann Of. der Vsg. Trp. mit Brevetdatum vom 1. Juli 1968
Limacher Erich, 6330 Cham

zum Hauptmann Quartiermeister mit Brevetdatum vom 1. Juli 1968
Cola Guido 4000 Basel Hofmann Urs 34C0 Burgdorf

Amberg Bernhard 3280 Murten Zeier Paul 4000 Basel

Diethelm Edwin 8852 Altendorf Savary Pierre 1700 Fribourg

Renfer Fritz 8400 Winterthur Voillat Henri 1020 Renens

Kilchenmann Bruno 3780 Gstoad

zum Hauptmann Munitionsdienst mit Brevetdatum vom 1. Juli 1948

Buffat Gaston, 3007 Bern Fritschi Kurt, 5000 Aarau Portier Eric, 1203 Geneéve
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Fouriergehilfen, Redaktion und Druckerei des «Der Fourier» gratulieren!

258



	Militärische Beförderungen

